
Eine wesentliche Neuerung des Gemeindegesetzes war der Versuch, 
das Hintersassenproblem zu lösen. Durch die Verbindung des Landes-
mit dem Gemeindebürgerrecht aufgrund des Gemeindegesetzes'24 und 
des Gesetzes über den Erwerb und Verlust des Staatsbürgerrechts von 
1864125 sollte die Institution der Hintersassen aufgelöst werden. 126 Alle 
heimatberechtigten Hintersassen erhielten in ihrer Wohngemeinde 
gegen einen massigen Einkaufsbetrag das Gemeindebürgerrecht. Den 
nicht heimatberechtigten Hintersassen127 durfte die Aufnahme in den 
Gemeindebürgerverband nicht verwehrt werden, wenn sie schon län
ger als 15 Jahre128 in einer Gemeinde Wohnsitz hatten. Im übrigen oblag 
es der Gemeinde, über die Aufnahme in den Gemeindebürgerverband 
zu entscheiden. Eine vollkommene Aufhebung der Gruppe der Hinter
sassen ist aber nie erreicht worden, und eine starke Binnenwanderung 
seit jener Zeit hat dazu geführt, dass sich die Zahl der nicht in einer 
Wohngemeinde heimatberechtigten Liechtensteiner stark vergrössert 
hat.129 

Das Gemeindegesetz von 1864 ist in wesentlichen Zügen auch im heuti
gen Gemeindegesetz von 1959 erhalten geblieben. Dazwischen suchte 
ein Gemeindegesetzentwurf aus dem Jahre 1926130 die Trennung zwi
schen der politischen und der Genossengemeinde zu erreichen. Ange
sichts der von den Gemeinden in der Vernehmlassung von 1949 geäus
serten Bedenken, die Einführung des Gemeindedualismus sei wegen 
der geringen Zahl der nicht in einer Wohngemeinde heimatberechtigten 
Liechtensteiner und angesichts der Verkomplizierung und Verteuerung 
der Verwaltung nicht angebracht, wurde jener Gemeindegesetzentwurf 
verworfen.131 

124 § 8 GemG von 1864. 
125 LGBl. 1864 Nr. 3. 
126 Information zur Gemeindegesetzrevision, S. 10; Peter Geiger, Diss., S. 319. 
127 Heimatberechtigt war der Hintersasse, der 30 Jahre lang in der Wohngemeinde 

wohnte, § 8 GemG von 1864. 
128 Dazu gehörte aber, dass sie in der Gemeinde «behaust und begütert» waren, § 29 

Abs. 2 GemG von 1864. 
129 Information zur Gemeindeeesetzrevision, S. llf.; Statistisches Jahrbuch 1985, S. 20 ff. 

Zu den Ausländern in der Geschichte des Fürstentums Liechtenstein siehe Peter Gei
ger, Ausländer. 

130 Dieser wurde 1932 noch einmal überarbeitet. 
131 Information zur Gemeindegesetzrevision, S. 6. 
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